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Es sind folgende Kostenüberschreitungen zu Lasten der Laufenden Rechnung 2020 angefallen (Stand 22.9.2020):   
Konto  Bezeichnung Kurzbegründung Kontoüberschreitung

150.319.00 Militär Untersuch Schiessplätze /  Letzte Arbeiten technischer CHF 5 582.00 
  Deponien Untersuch Kehrichtdeponie  
   Schoos (Beginn 2018).  
   Rückerstattungsanteil ist noch  
   ausstehend.  

710.314.00 Abwasserbeseitigung Baulicher Unterhalt  Mehrkosten für Leitungsverlegung CHF 9 096.25 
 (Spezialfinanzierung)  durch Dritte infolge Bautätigkeit. 
     

Total Kostenüberschreitungen Laufende Rechnung 2020  CHF 14 678.25

Die oben erwähnten Kostenüberschreitungen zu Lasten der Laufenden Rechnung 2020 sind nicht  
gebundene Ausgaben und haben den Voranschlag 2020 um über CHF 2 000.00 überschritten.  

Informative Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2020 (gebundene Ausgaben):

Konto  Bezeichnung Kurzbegründung

200.302.00 Kindergarten Besoldungen Aushilfen Schwangerschaft einer Lehrperson. CHF 9 085.75  
   Rückerstattung von Mutterschafts- 
   entschädigung siehe  
   Konto 200.436.00.  

440.365.00 Ambulante Beiträge an private  
 Krankenpflege Institutionen (Spitex Sattel/ Durch die Zunahme von CHF 13 138.05 
  Rothenthurm und Andere) Pflegefällen entstand ein  
   höherer Verlust 2019. 

Zur Information: Gebundene Ausgaben unterliegen nicht dem Nachkreditverfahren.

Total Kostenüberschreitung gebundene Ausgaben Laufende Rechnung 2020 CHF 22 223.80

1.1   Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2020

 
Es ist folgende Kostenüberschreitung zu Lasten der Investitionsrechnung 2020 angefallen (Stand 22.9.2020) 

Konto  Bezeichnung Kurzbegründung Kontoüberschreitung

162.566.00 Schutzraumabgeltung Investitionsbeiträge  Keine Ausgaben budgetiert. CHF  54 487.05 
  an Schutzraumbauten  

Total Kostenüberschreitung Investitionsrechnung 2020  CHF 54 487.05

1.2   Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2020
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1.3    Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeinde 
Rothenthurm über die Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2020 
und Investitionsrechnung 2020

Bericht

Die Rechnungsprüfungskommission hat die vom 
Gemeinderat vorgelegten Berechnungen und Erläu-
terungen zu diesen Nachkrediten eingesehen und 
bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Ab-
rechnung.

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt  
der Gemeindeversammlung, die Nachkredite von 
CHF 14  678.25 (ungebundene Ausgaben) zu Lasten 
der Laufenden Rechnung bzw. CHF 54 487.05 zu  
Lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen.

Rothenthurm, 20. Oktober 2020

Die Rechnungsprüfungskommission:

Dominik Schuler, Präsident Tamara Schuler Bruno Felder
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2.1 Einleitung 
Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten Rech-
nungslegung in allen Kantonen und Gemeinden hat 
die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen 
und Finanzdirektoren (FDK) im Januar 2008 das 
Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmo-
dell für die Kantone und Gemeinden HRM2 verab-
schiedet. Bei der Ausarbeitung orientierte sich die 
FDK unter anderem an den International Public Sec-
tor Standards (IPSAS), hat jedoch verschiedene Er-
leichterungen vorgesehen. Das Handbuch HRM2 er-
setzt die Fachempfehlungen FDK aus dem Jahr 1981 
(HRM1) und enthält 20 Fachempfehlungen zur öf-
fentlichen Rechnungslegung sowie einen neuen 
Kontenrahmen. 

2.2 Ausgangslage 
Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden erhalten per 
1. Januar 2021 neue – auf HRM2 abgestimmte – Rech-
nungslegungsvorschriften. Der Kantonsrat hat mit 
Beschluss vom 30. Mai 2018 das neue Finanzhaus-
haltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden verab-
schiedet (SRSZ, 153.100). Das Gesetz regelt die Steu-
erung der Finanzen, die Ausgaben und deren Bewilli-
gung sowie die Rechnungslegung und kommt mit 
dem vorliegenden Voranschlag und Finanzplan erst-
mals zur Anwendung. 

2.3 Steigerung von Informationsgehalt und Transpa-
renz in der Rechnungslegung 
Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll 
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit, ein klares 
und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt werden. Im 
Sinne einer allgemeinen Zielsetzung soll damit der 
Grundsatz der „true and fair view“ in der Rechnungs-
legung verfolgt werden. Die Rechnungslegung  
richtet sich nach HRM2, welches einen neuen Konten-
plan, die konsequente Anwendung der periodenge-
rechten Abgrenzungen und transparentere Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätze vorsieht.

2.4 Neuerungen im Voranschlag und Finanzplan 
Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden 
Neuerungen beim Voranschlag und Finanzplan ein-
geführt: 

–  Die Jahresrechnung orientiert sich an den Bezeich-
nungen der Privatwirtschaft mit Erfolgsrechnung 
und Bilanz. 

–  Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig darge-
stellt (betriebliches Ergebnis, Finanzergebnis und 
ausserordentliches Ergebnis). 

–  Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funktio-
nale Gliederung) und innerhalb diesen nach dem 
Kontenrahmen des harmonisierten Rechnungsmo-
dells. In der ordentlichen Darstellung wird nach 
Hauptkonten zusammengefasst. 

–  Die Finanzplanjahre werden tabellarisch dem zu 
genehmigenden Voranschlag gegenübergestellt 
und in einem umfassenden Finanzplan dargestellt. 

–  Für die Beurteilung der Finanzlage sind Finanz-
kennzahlen definiert, die sowohl für die interne 
Führung, für Kapitalgeber, für die Finanzstatistik 
(Bund) wie auch für die Öffentlichkeit und die Poli-
tik verständlich sind. 

–  HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen Konten-
rahmen über sämtliche Stufen (Bund, Kantone, Be-
zirke, Gemeinden). 

2.5 Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz 
Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Be-
wertungsanpassungen (Bewertung des Finanzver-
mögens zum Verkehrswert, Bereinigungen und Um-
gliederungen im Finanz- und Verwaltungsvermögen, 
Periodenabgrenzungen, Rückstellungen und Rech-
nungsabgrenzungen) im Rahmen der Eröffnungsbi-
lanz nach HRM2 per 1. Januar 2021 ergeben. Diese 
liegen in der Natur des Wechsels der Rechnungsle-
gung und haben keine direkten finanziellen Auswir-
kungen.

Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)
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3.1 Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat 
Bei einem Gesamtaufwand von CHF 10  010  100.– und 
einem Gesamtertrag von CHF 9  772  800.– sieht der 
Voranschlag 2021 einen Aufwandsüberschuss von 
CHF 237  300.– vor. Die Nettoinvestitionen betragen 
CHF 4 739 800.–. 

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten 
Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Rothenthurm 
wächst stetig. Aufgrund der aktuell herrschenden 
Pandemie (COVID-19) ist es schwierig abzusehen, 
wie stark die Auswirkungen auf die finanz- und wirt-
schaftspolitischen Bereiche sein werden. Im Budget 
2021 wurde mit sinkenden Steuereinnahmen für die 
kommenden Jahre gerechnet. Wie hoch die Steuer-
einbussen wirklich sind, werden wir im Verlauf des 
Jahres 2021 sehen, wenn die Steuererklärungen aus 
dem Jahr 2020 eingereicht werden. 

Kommentar zur finanziellen Entwicklung

Finanzausgleich und Beiträge an Kanton
Die Gesamtsumme des Finanzausgleichbetrages 
2021 erhöht sich erfreulicherweise gegenüber dem 
Budget 2020 um CHF 54 100.–. Gegenüber der Rech-
nung 2016 haben sich diese Vergütungen um ge-
samthaft CHF 1 205 400.– erhöht. Wie sich der Finanz-
ausgleich sowie die Grundstückgewinnsteuern für 
die kommenden Jahre entwickeln, ist derzeit schwer 
voraus zu sagen. Auch der Steuerkraftausgleich für 
die Gemeinde Rothenthurm lebt von den hohen  
Steuererträgen der Gebergemeinden. Wie hoch die 
Steuerertragseinbussen in diesen Gebergemeinden 
aufgrund der derzeitigen Pandemie ausfallen wer-
den, kann nur schwer abgeschätzt werden.

Der vom Regierungsrat ausgearbeitete 548 Seiten 
umfassende Bericht «Finanzen 2020» wurde vom 
Kantonsrat am 27.  Mai 2020 mit Zustimmung zur 
Kenntnis genommen. Die Staatswirtschaftskommis-
sion wird diesen Bericht in der aktuellen Legislatur 
detailliert durcharbeiten und wird daraus auch allfäl-
lige Vorstösse dem Kantonsrat einreichen können. 
Bis dahin ist weiterhin unklar, was der Bericht «Finan-
zen 2020» für die Gemeinde Rothenthurm für Auswir-
kungen haben wird. 

Grösste Abweichungen gegenüber dem Vorjahres-
budget
Das Hallenbad im Schulgebäude Rothenthurm stammt 
aus den siebziger Jahren und ist das älteste öffentliche 
Hallenbad im Kanton Schwyz. Es stehen umfangreiche 
Sanierungsarbeiten an, wenn das Hallenbad weiter-
hin benutzt werden möchte. Im Jahr 2020 fiel ein aus-
serordentlich hoher Unterhalt mit dem Ersatz der Ge-
bäudetechnik an. Im Jahr 2021 werden die baulichen 
Unterhaltsarbeiten im Bereich Hallenbad deshalb ge-
genüber dem Vorjahr massiv abnehmen (– CHF 
122 600.–), dafür werden die Planungsarbeiten für 

eine Totalsanierung vorangetrieben. Ziel ist es, dass 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger voraus-
sichtlich im Jahr 2022 über eine Ausgabenbewilli-
gung (ehemals Verpflichtungskredit) befinden kön-
nen. 

Erfreulich sind die tieferen erwarteten Aufwände im 
Bereich der KESB-Massnahmen für Kinder (–   CHF 
139  000.–). Die Installation neuer Strassenkandelaber 
(waren im Jahr 2020 budgetiert) für die Landstrasse, 
Rössliweid und Schweigstrasse werden zeitlich nach 
hinten verschoben und mit dem Bau im Rittlisgatter 
koordiniert. Die Beiträge für die Pflegefinanzierung 
nehmen gegenüber dem Vorjahr um CHF 55   200.– zu. 
Die Beiträge an den Kanton für Ergänzungsleistungen 
bleiben auf stabilem Niveau und die Beiträge an die 
Prämienverbilligung nehmen sogar leicht ab. Seit 
August 2020 wird im Kindergarten eine Klasse mehr 
geführt (neu vier Klassen). Dadurch erhöht sich der 
Lohnaufwand im Bereich des Kindergartens (CHF 
54   900.–). 

Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung 2021 wird mit Bruttoinve-
stitionen von CHF 4  884  800.– gerechnet. Der grösste 
Teil davon (CHF 3  460  500.–) fällt auf die Beteiligung 
an der Alters- und Pflegeheim St. Anna AG in Stein-
erberg. Zu diesem Geschäft wird an einer zukünftigen 
Gemeindeversammlung detailliert informiert, sobald 
sämtliche Einzelheiten zu dieser Investition geregelt 
sind. Im Jahr 2021 stehen Investitionen für CHF 
1  090  000.- im Bereich Wasser, CHF 20  000.– im Be-
reich Abwasser und CHF 314  300.– im Bereich Stras-
sen an. 

Zinsen / Abschreibungen
Mit dem Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsge-
setztes und der neuen Finanzhaushaltsverordnung 
des Kantons werden die Abschreibungen ab 2021  
linear (betragsmässig gleichbleibend) anstelle von 
degressiv (fester Abschreibungssatz auf dem Rest-
buchwert – ohne weitere Investitionen reduziert sich 
der Abschreibungsaufwand jedes Jahr) vorgenom-
men. Aus dieser Änderung der Abschreibungsme-
thode hat sich der Abschreibungsaufwand im Jahr 
2021 auf CHF 565  600.– reduziert. Im Budget 2020  
waren noch CHF 1  055  300.– für den Abschreibungs-
aufwand vorgesehen. Die Abschreibungsaufwände 
nehmen systembedingt wieder zu (lange vorgege-
bene Abschreibungsdauer, viele Investitionen erst 
vor kurzer Zeit getätigt). Im Finanzplanjahr 2024 wer-
den voraussichtlich CHF 854  100.– als Abschreibungs-
aufwand anfallen. 

Erfreulich sieht die Situation beim Zinsaufwand aus. 
Zwei langfristige Darlehen im Gesamtbetrag von CHF 
2 Mio. mit Zinsen zwischen 1.75 % und 2.60 % laufen 
im Jahr 2021 aus. Aufgrund der derzeit sehr gün-
stigen Zinssituation kann mit einer wesentlich tiefe-
ren Zinsablösung gerechnet werden. 

3   Überblick Voranschlag 2021 
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Spezialfinanzierungen
Sämtliche vier Spezialfinanzierungen (Feuerwehr, 
Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirt-
schaft) wiesen per Anfang 2020 ein Guthaben zwi-
schen CHF 35  897.46 und CHF 214  830.17 gegenüber 
der Gemeinde Rothenthurm aus. Bei den Spezialfi-
nanzierungen wird jedes Jahr im Budgetprozess 
überprüft, ob eine Anpassung der Gebühren notwen-
dig ist oder nicht. Für das Jahr 2021 bedarf es aus 
heutiger Sicht aber keiner Anpassung der Gebühren. 
Für die Folgejahre muss eine Erhöhung der Gebüh-
ren einzelner Spezialfinanzierungen genau geprüft 
und neu beurteilt werden. In die Spezialfinanzierung 
Wasserwerk wird ein jährlicher Zuschuss aus der Er-
folgsrechnung von CHF 20  000.– und in die Spezialfi-
nanzierung Abwasserbeseitigung von CHF 30  000.–
vorgenommen. Diese Unterstützung der beiden ge-
bührenfinanzierten Spezialfinanzierungen mittels 
Steuergeldern soll dazu dienen, dass übersetzte Leis-
tungsentgelte (zu hohe Gebührenrechnungen) ver-
mieden werden können. 

Steuereinnahmen
Der Steuerertrag wurde bei den Natürlichen Per-
sonen (NP) Rechnungsjahr aufgrund von COVID-19 
mit einer Reduktion von fünf Prozent gegenüber der 
Rechnungsstellung vom August 2020 budgetiert. Bei 
den Juristischen Personen (JP) Rechnungsjahr wurde 
eine Reduktion von 15 % vorgenommen. Da im Jahr 
2020 nur sehr wenige Steuerpflichtige sich beim Ge-
meindekassieramt gemeldet haben und um eine Re-
duktion der provisorischen Steuerrechnung 2020 in-
folge COVID-19 gebeten haben, muss davon ausge-
gangen werden, dass im kommenden Jahr aufgrund 
der eingereichten Steuererklärungen 2020 viele Steu-
errechnungen 2020 nach unten korrigiert werden 
müssen. Aus diesem Grund wurde bei den Steuerein-
nahmen aus Vorjahren (NP wie auch JP) sehr zurück-
haltend budgetiert. Sämtliche Steuereinnahmen 
Rechnungsjahr (NP wie auch JP) wurden mit einem 
Gemeindesteuerfuss von 160 % (derzeitiger Gemein-
desteuerfuss beträgt 170 %) gerechnet. 

Eigenkapital / Steuerfuss
Das Eigenkapital der Gemeinde Rothenthurm per  
Anfang 2020 betrug 3,6 Mio. Franken. Wenn die bud-
getierten Ergebnisse bis 2024 wie geplant eintreffen, 
würde das freie Eigenkapital rund 2,4 Mio. Franken 
betragen. Der Gemeinderat ist deshalb der Ansicht, 
dass trotz den budgetierten Verlusten in den Jahren 
2021 bis 2024 aufgrund des vorhandenen Eigenkapi-
talpolsters eine Steuerfussreduktion nachhaltig und 
gerechtfertigt ist, zumal in den letzten drei Jahren im-
mer ausserordentliche (zusätzliche) Abschreibungen 
getätigt wurden, damit der Abschreibungsaufwand 
in den Folgejahren tiefer gehalten werden kann. Ge-
mäss neuem Finanzhaushaltsgesetz soll sich der 
Steuerfuss nach dem mittelfristigen Ausgleich rich-
ten. Dieser mittelfristige Ausgleich wird mit acht Jah-
ren definiert (die drei vergangenen Rechnungsjahre 
2017 bis 2019, das aktuelle Jahr sowie das Budgetjahr 
2021 und die drei folgenden Finanzplanjahre bis 
2024). Diese gesetzliche Empfehlung kann auch mit 
einer Steuerfussreduktion auf 160 % eingehalten wer-
den. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt 

a)   den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem 
Aufwandsüberschuss von CHF 237  300.– 
 zu genehmigen, 

b)   den Voranschlag der Investitionsrechnung mit 
Nettoinvestitionen von CHF 4  739  800.– 
zu genehmigen, 

c)   den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 160 %  
einer Einheit festzusetzen, 

d)   den Finanzplan zur Kenntnisnahme. 
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3.2    Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK)  
an die Stimmberechtigten der Gemeinde Rothenthurm zum  
Voranschlag 2021

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir ge-
mäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes 
für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 
2021 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 
als Bestandteil des Finanzplanes 2021 – 2024 inklu-
sive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt. 

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Fi-
nanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen 
Bestimmungen. Die aufgezeigte Entwicklung der 
Gemeinde erachten wir als vertretbar. 

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss 
von 160 % einer Einheit beurteilen wir als ange-
messen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission
Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 
mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 237 300.– 
inklusive einem Steuerfuss von 160 % einer Einheit 
sowie Nettoinvestitionen von CHF 4 739 800.– zu 
genehmigen.

Rothenthurm, 20. Oktober 2020

Die Rechnungsprüfungskommission:

Dominik Schuler, Präsident Tamara Schuler Bruno Felder
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Gebühren Abfallwirtschaft Abwasser- Wasserwerk Feuerwehr 
  beseitigung

Feuerwehrsteuer/Liegenschaftsersatzabgabe ab 1.1.2014    +  10% 

Feuerwehrsteuer/Liegenschaftsersatzabgabe ab 1.1.2017    +  10% 

Anschlussgebühren Bauten ab 1.1.2014   + 20%   + 20%   
Anschlussgebühren Bauten ab 1.1.2015    + 20%

Grundgebühr ab 1.1.2013  55.00   90.00   84.50   
Grundgebühr ab 1.1.2014  60.00   108.00   110.00   
Grundgebühr ab 1.1.2015  75.00   108.00   110.00

Mengengebühren bis 31.12.2000 (mehr m3)   2.20   1.20  

01.01.11   2.00   1.15  
01.01.13   2.00   1.50  
01.01.14   2.40   1.95 

7.  Zusammenstellung Kosten Gebühren Abfallbeseitigung,  
Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Feuerwehr

Abwasser zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer
Wasser zuzüglich 2,5 % Mehrwertsteuer

8. Steuersätze für Natürliche Personen

Jahr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Kanton Schwyz 150* 150 160 170 170 170 145 120 120 120

Bezirk Schwyz 50* 50 55 55 60 60 60 60 60 50

Gemeinde Rothenthurm 160* 170 170 170 180 180 180 180 180 180

Total ohne Kirchensteuer 360* 370 385 395 410 410 385 360 360 350

Katholische Kirche 27* 27 27 27 27 27 27 29 33 33

Reformierte Kirche 30* 30 30 24 24 24 24 24 24 24

Total katholische Kirche 387* 397 412 422 437 437 412 389 393 383

Total reformierte Kirche 390* 400 415 419 434 434 409 384 384 374

*  Bis zur Drucklegung des Voranschlages sind die neuen Steuersätze von den zuständigen  
Versammlungen noch nicht genehmigt.
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Ausgangslage

Die Landparzelle Rittlisgatter KTN 996 befindet sich im Ei-
gentum der Gemeinde Rothenthurm. Die Gemeinde hat 
diese im Jahr 1994 von der Erbengemeinschaft Karl Schu-
ler (Rest. Adler; heute: Einfache Gesellschaft Konsortium 
Chillematt) käuflich erworben. Das erwähnte Grundstück 
liegt gemäss dem rechtskräftigen Zonenplan in der dreige-
schossigen Wohn- und Gewerbezone (WG3). Die gesamte 
Grundstücksfläche hat ursprünglich 8863 m2 betragen, wo-
bei die Flächen entlang der Gewässer in der Freihaltezone 
liegen und gemäss der Gewässerschutzverordnung des 
Bundes (GSchV) nicht überbaut und gemäss der Bau- und 
Zonenordnung der Gemeinde Rothenthurm bei der Aus-
nützungsziffer nicht angerechnet werden dürfen. Nach 
einem Landabtausch mit dem Konsortium Chilenmatt be-
trägt die im Baurecht abzugebende Fläche noch 8616 m2.  

Der Gemeinderat hat für die Veräusserung des Grund-
stücks Rittlisgatter eine Sonderkommission eingesetzt. 
Diese liess durch die Firma Remund + Kuster Raumpla-
nung AG, Pfäffikon, einen Gestaltungsplan ausarbeiten. 
Damit konnten verschiedene Vorteile gegenüber der Re-
gelbauweise geschaffen werden (z.B. höhere Ausnützung, 
einheitliche Überbauung und Gestaltung, unterirdische 
Parkierung etc.). Aus Gründen der Praktibilität wurde auch 
der eingezonte Teil der angrenzenden Parzelle der Ein-

fachen Gesellschaft Konsortium Chillematt (KTN 725) in 
den Gestaltungsplan mitaufgenommen. 

Der Gestaltungsplan Rittlisgatter wurde vom Regierungs-
rat mit Beschluss Nr. 482/2019 am 16. April 2019 geneh-
migt. 

Absicht der Gemeinde Rothenthurm
Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Lie-
genschaft im Baurecht abzugeben. Auch die unüberbau-
baren Freihalteflächen (entlang der Gewässer) sollen den 
Interessenten zu einem reduzierten Preis anteilsmässig ab-
gegeben werden. Damit ist für die Gemeinde ein langjäh-
riger Ertrag sichergestellt. Zudem würde gemäss Auskunft 
des Finanzdepartements bei einem Verkauf ein Erlös beim 
Finanzausgleich eins zu eins angerechnet, was nicht im In-
teresse der Gemeinde liegt.

Die Landparzelle Rittlisgatter wurde mehrmals im Infoblatt 
der Gemeinde zur Veräusserung ausgeschrieben. Mehrere 
Interessenten haben sich gemeldet, wobei einzelne Inves-
toren nur an einem Kauf und nicht an einem Baurecht inte-
ressiert waren. Beim Gewerbeteil entlang der Landstrasse 
sollen sich einheimische Gewerbetreibende verwirklichen 
können. Im westlichen Teil, in dem Mehrfamilienhäuser 
geplant sind, werden auswärtige Investoren berücksich-
tigt. 

Rittlisgatter
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Allgemeine Informationen
Unmittelbar nach der Fertigstellung der Überbauung Rittlis-
gatter wird die Landstrasse mit einem Trottoir (bis zur Halle 
von Thomas Schuler) versehen werden. Die Zustimmung 
des Stimmbürgers zu diesem Vorhaben bleibt vorbehalten. 
Ferner ist ein Fussweg von der Landstrasse bis zum Röss-
liweidweg durch das Gestaltungsplangebiet vorgesehen. 
Alle Gebäude auf dem Gestaltungsplangebiet werden von 
der Fernwärmeheizung der OAK mit Energie beliefert.  

Geplante Gewerbebauten
Gemäss den verbindlichen Vorgaben im Gestaltungsplan 
müssen in den gewerblich genutzten Gebäuden entlang 
der Landstrasse zwingend 50 % gewerblich genutzt  wer-
den. Die Baubehörde wird dies im Rahmen der Baubewilli-
gungen prüfen. In den oberen Stockwerken sind Woh-
nungen erlaubt. 

Am Baufeld 1 gemäss Plan auf Seite 29 ist der einheimi-
sche Unternehmer, Philipp Schuler und am Baufeld 2 ist 
Daniel Marty aus Lauerz interessiert. Beide Gewerbetrei-
benden möchten in Rothenthurm Arbeitsplätze schaffen 
bzw. erhalten.  

Gemäss dem Richtprojekt können entlang der Landstrasse 
insgesamt drei grössere Gewerbebauten errichtet werden. 
Zwei Gebäude stehen auf dem Land der Gemeinde. Ein Ge-
werbebau steht auf dem Land der Einfachen Gesellschaft 
Konsortium Chillematt. Die oberirdischen Parkplätze für 
die Gewerbebauten werden entlang der Landstrasse er-
richtet.

Gewerbebauten

Geplante Mehrfamilienhäuser
Mit der Immobilienfirma ACAMA Immobilien AG aus 
Sursee hat man einen idealen Partner gefunden. Diese ist 
bereit, die Tiefgarage mit knapp 80 Parkplätzen und drei 
Mehrfamilienhäuser zu realisieren. Im Zentrum der drei 
Mehrfamilienhäuser wird ein hofartiger Spiel- und Aufent-
haltsbereich geschaffen. Dieser Bereich ist durchgrünt und 
soll vom motorisierten Verkehr möglichst freigehalten 
werden, wobei die Notzufahrt für die Feuerwehr und Am-
bulanz jederzeit gewährleistet ist. Insgesamt werden im 
Wohnteil des Gemeindelandes rund 20 Wohneinheiten re-
alisiert werden.

Landabgabe im Baurecht
Die gesamte Parzelle Rittlisgatter KTN 996 wird gemäss 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 045/2019 vom 3. September 
2019 ausschliesslich im Baurecht abgegeben. Somit bleibt 
das Land auch in Zukunft im Eigentum der Gemeinde. 
Überdies ist ein langjähriger Ertrag aus den Baurechts-
zinsen zu erwarten.  

Mehrfamilienhäuser

K:\C1 TU-GU-Arch\2007 Rothenthurm Rittlisgatter\02 Planung\04 Studie\01 Pläne\01 CAD\00 Alt\2007-st-20-06-10-Rothenthurm Rittlisgatter.pln 21.10.2020 / 19:08

tel +41 62 748 20 70
info@igd.swiss
www.igd.swiss

IGD Grüter AG
Zügholzstrasse 1
6252 Dagmersellen Rothenthurm Rittlisgatter

Perspektiven BF 4.1 - 4.2 und 4.3 BF4-403
A4 /

30.04.2020 / sdm
·
·

K:\C1 TU-GU-Arch\2007 Rothenthurm Rittlisgatter\02 Planung\04 Studie\01 Pläne\01 CAD\00 Alt\2007-st-20-06-10-Rothenthurm Rittlisgatter.pln 21.10.2020 / 19:08

tel +41 62 748 20 70
info@igd.swiss
www.igd.swiss

IGD Grüter AG
Zügholzstrasse 1
6252 Dagmersellen Rothenthurm Rittlisgatter

Perspektiven BF 4.1 - 4.2 und 4.3 BF4-403
A4 /

30.04.2020 / sdm
·
·

K:\C1 TU-GU-Arch\2007 Rothenthurm Rittlisgatter\02 Planung\04 Studie\01 Pläne\01 CAD\2007-st-20-10-08-Rothenthurm Rittlisgatter.pln 21.10.2020 / 18:53

tel +41 62 748 20 70
info@igd.swiss
www.igd.swiss

IGD Grüter AG
Zügholzstrasse 1
6252 Dagmersellen Rothenthurm Rittlisgatter

Perspektiven BF1-2
A4 /

30.04.2020 / sdm
·
·

K:\C1 TU-GU-Arch\2007 Rothenthurm Rittlisgatter\02 Planung\04 Studie\01 Pläne\01 CAD\2007-st-20-10-08-Rothenthurm Rittlisgatter.pln 21.10.2020 / 18:53

tel +41 62 748 20 70
info@igd.swiss
www.igd.swiss

IGD Grüter AG
Zügholzstrasse 1
6252 Dagmersellen Rothenthurm Rittlisgatter

Perspektiven BF1-2
A4 /

30.04.2020 / sdm
·
·



31

Details zum Baurechtsvertrag
– Baurechtszins für Gewerbeteil (4390 m2): 360 Fr. / m2

–  Baurechtszins für Mehrfamilienhausteil (2933 m2):  
440 Fr. / m2

– Baurechtszins für Freihaltezone (1293 m2): 50 Fr. / m2

Der Zinssatz entspricht dem Richtsatz für erstklassige va-
riable Wohnbauhypotheken der Schwyzer Kantonalbank. 
Dieser beträgt zurzeit 2.5 %. Der Baurechtszins soll mit 
einem Höchstzinssatz von 5 % gedeckelt werden. Der 
Baurechtszins ist ab Baubeginn zu 50 % und bei Fertig-
stellung der Bauten (Erstbezug der Bauten) zu 100 % zu 
bezahlen.

Laufzeit der Baurechtsverträge: 99 Jahre

Teuerungsklausel: Der vereinbarte Landwert entspricht 
einem Stand des Indexes der Konsumentenpreise (LIK) von 
101.7 Punkten (Stand Dezember 2019, Basis Dezember 
2015 = 100 Punkte). Der Landwert wird alle zehn Jahre ent-
sprechend der Entwicklung der vorstehenden Basisdaten, 
erstmals auf den 31. Dezember 2030, einer allfälligen Teu-
erung angepasst. Bei einer Negativteuerung wird der Land-
wert jedoch nicht angepasst. 

Grundpfandverschreibung: Zur Sicherstellung des Bau-
rechtszinses, der Nachzahlungspflicht und allfälliger wei-
terer Ansprüche der Grundeigentümerin wird im Grund-
buch eine Grundpfandverschreibung eingetragen. 

Genehmigung Gemeinderat: Die Übertragung des Gesamt-
baurechts an einen Dritten bedarf der Genehmigung des 
Gemeinderates der Gemeinde Rothenthurm. Keiner Ge-
nehmigung bedarf die Veräusserung eines Mit- bzw. Stock-
werkeigentumsanteils.

Vorkaufsrecht: Der Grundeigentümerin steht gemäss Art. 
682 Abs. 2 ZGB ein Vorkaufsrecht zu Drittbedingungen zu, 
wenn das Baurecht als Ganzes veräussert wird.

Heimfallsrecht: Sofern das Baurecht gemäss Art. 779l Abs. 
2 ZGB nicht verlängert wird, fallen die bestehenden Bauten 
und Anlagen mit dem Ablauf des Baurechtes der Grundei-
gentümerin heim und werden Bestandteil des Grund-
stückes. Für die heimfallenden Bauten und Anlagen hat die 
Grundeigentümerin dem Bauberechtigten eine Entschädi-
gung von 80 % des Zustandswertes zu leisten. Der Zu-
standswert wird durch Schätzung ermittelt. Die Schätzung 
wird durch die Kantonale Schätzungskommission vorge-
nommen. 

Einreichen Baugesuch: Das Baugesuch ist spätestens in-
nerhalb eines Jahres ab Eintragung des Baurechtes im 
Grundbuch einzureichen. Andernfalls droht vorzeitiger 
Heimfall. 

Baubeginn: Der Bauberechtigte ist verpflichtet, mit der 
Überbauung der Baurechtsparzelle innert zwei Jahren ab 
Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligung zu beginnen und 
diese beförderlich und ohne wesentlichen Unterbruch fort-
zusetzen.

Erschliessung: Das Grundstück ist grob erschlossen. Die 
Feinerschliessung obliegt den Bauberechtigten. 

Gebühren: Die Geometer-, Notariats- und Grundbuchge-
bühren übernimmt der Bauberechtigte. Im Übrigen trägt 
die Grundeigentümerin diejenigen Steuern und Abgaben, 
die sich nicht auf den mit dem Baurecht belasteten Boden 
beziehen.

Zeitplan
Nachdem die Baurechtsverträge erstellt und von den Par-
teien genehmigt wurden, hat die Gemeinde eine Reserva-
tionsgebühr in der Höhe von Fr. 30  000.– eingezogen. Diese 
wird den Baurechtszinsen angerechnet. Eine öffentliche 
Informationsveranstaltung zum vorliegenden Geschäft hat 
am 22. Oktober 2020 stattgefunden. Die interessierten 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger konnten sich einge-
hend über die Vorlage informieren.  

Das Projekt wird den Bürgerinnen und Bürgern von  
Rothenthurm an der Gemeindeversammlung vom 11. De-
zember 2020 vorgestellt und an die Urnenabstimmung 
vom 7. März 2021 überwiesen werden. Die Baugesuche für 
die Projekte konnten bereits eingereicht werden – unter 
Vorbehalt der Zustimmung an der Urnenabstimmung. 

Antrag des Gemeinderates
Der Gemeinderat beantragt, die Parzelle KTN 996 (Rittlis-
gatter) im Baurecht an folgende Interessenten abzugeben 
(Landfläche [davon Freihaltezone]): 

–  ACAMA Immobilien AG (3917 m2 [984 m2]) für  
Mehrfamilienhäuser

–  Philipp Schuler (2933 m2 [309 m2]) für Gewerbe 
(Wohnen möglich)

–  Daniel Marty (1766 m2 [0m2]) für Gewerbe  
(Wohnen möglich)

Die Baurechtszinse werden wie folgt berechnet: 
–  Mehrfamilienhausteil: Fr. 440.– / m2

–  Gewerbeteil an Landstrasse: Fr. 360.– / m2

–  unüberbaubare Freihaltezone: Fr. 50.– / m2

Antrag der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission schliesst sich, nach 
Einsicht der Unterlagen, dem Antrag des Gemeinderates 
an.



Traktanden

1. Wahl von 3 Stimmenzählern

2. Nachkredite zu Lasten der Rechnung 2019

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Nachkredite von CHF 675 762.45
 für die Laufenden Rechnung 2019 und CHF 53 700.00 für die Investitionsrechnung 2019.
 Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

3. Vorlage der Jahresrechnung 2019

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2019. 
 Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

4. Nachkredite zu Lasten der Rechnung 2020

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Nachkredite von CHF 14 678.25
 für die Laufenden Rechnung 2020 und CHF 54 487.05 für die Investitionsrechnung 2020.
 Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

5. Vorlage des Voranschlages 2021

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2021. 
 Der Gemeindesteuerfuss beträgt 160 % einer Steuereinheit (1,6 Einheiten).
 Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

6. Abgabe Land Rittlisgatter im Baurecht

 Der Gemeinderat beantragt das gemeindeeigene Land Rittlisgatter an Dritte im Baurecht 
abzugeben.   

 Referent: Gemeindepräsident Stefan Beeler

Die Unterlagen zu den einzelnen Geschäften liegen, soweit erforderlich, bei der Gemeindekanz-
lei zur Einsicht auf. Die Vorlagen 1 bis 5 werden an der Gemeindeversammlung abschliessend 
behandelt. Die Vorlage 6 wird an die Urnenabstimmung vom 7. März 2021 überwiesen. 

 Der Gemeinderat

Einladung zur Gemeindeversammlung
Freitag, 11. Dezember 2020, 20.00 Uhr,  
in der Turnhalle des Mehrzweckgebäudes an der Müllernstrasse


